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Der Senat der Montanuniversitat Leoben hat in seiner Sitzung vom 22. April 2026 das von der
gemall § 25 Abs. 8 Z 3 und Abs. 10 des Universitatsgesetzes 2002 eingerichteten
entscheidungsbefugten Curriculumskommission Rohstoffingenieurwesen beschlossene
und vom Rektorat gemall § 22 Abs. 1 Z 12b UG nicht untersagte Curriculum fir das
Masterstudium Rohstoffverarbeitung in der nachfolgenden Fassung der 11. Anderung
gemal § 25 Abs. 10 UG genehmigt.
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. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich und Rechtsgrundiagen

Dieses Curriculum regelt das Masterstudium Rohstoffverarbeitung an der Montanuniversitat
Leoben auf der Grundlage des Universitatsgesetzes 2002 (UG) und des Satzungsteiles
Studienrechtliche Bestimmungen der Montanuniversitat Leoben in der jeweils geltenden
Fassung.

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung fur die Zulassung zum Masterstudium Rohstoffverarbeitung ist der
Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder eines anderen fachlich
in Frage kommenden Studiums mindestens desselben hochschulischen Bildungsniveaus an
einer anerkannten inlandischen oder auslandischen postsekundaren Bildungseinrichtung. Der
Nachweis der allgemeinen Universitatsreife gilt durch den Nachweis dieser
Zulassungsvoraussetzung jedenfalls als erbracht.

(2) Fachlich in Frage kommend st jedenfalls das Bachelorstudium
Rohstoffingenieurwesen an der Montanuniversitat Leoben.

(3) Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher Unterschiede kdnnen Erganzungsprufungen
vorgeschrieben werden, die bis zum Ende des zweiten Semesters des Masterstudiums
abzulegen sind.

(4) Personen, deren Erstsprache nicht Englisch ist, haben die fur den erfolgreichen
Studienfortgang notwendigen Kenntnisse der englischen Sprache nachzuweisen. Fir einen
erfolgreichen Studienfortgang werden Englischkenntnisse auf Referenzniveau B2 des
Gemeinsamen Europaischen Referenzrahmens fiir Sprachen vorausgesetzt. Als Nachweise
gelten insbesondere die in § 4 Abs. 1 der Verordnung des Rektorats der Montanuniversitat
Leoben Uber die Zulassung zu ordentlichen Studien erforderlichen Sprachkenntnisse und -
nachweise, MBI. 53. Stuck 2023/2024 Nr. 91 idgF, genannten Zertifikate.

§ 3 Gegenstand des Studiums

Das Masterstudium Rohstoffverarbeitung ist ein ingenieurwissenschaftliches Studium im
Sinne des § 54 Abs. 1 Z 2 UG. Es dient der Vertiefung und Erganzung der wissenschaftlichen
Berufsvorbildung auf der Grundlage des Bachelorstudiums Rohstoffingenieurwesen und der
Qualifizierung fir berufliche Tatigkeiten der rohstoffgewinnenden und rohstoffverarbeitenden
Industrie, welche die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern.

§ 4 Allgemeine Bildungsziele und Qualifikationsprofil

Das Masterstudium Rohstoffverarbeitung unterteilt sich in die Schwerpunktfacher
Aufbereitung und Veredlung sowie Baustoffe und Keramik und verfolgt die allgemeinen
Ziele:

e Vertiefung und Verwissenschaftlichung der Ausbildung in den Schwerpunktfachern
o Breites, gesichertes und hoch spezialisiertes Kénnen in den Schwerpunktfachern

e Problemlésungskompetenz im eigenen Fachbereich und bei interdisziplinaren
Fragestellungen
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e Sozial- und Fihrungskompetenz

o Unterstlitzung der heimischen Industrie durch Bereitstellung von umfassend und dem
besten Stand des Wissens ausgebildeten Absolventinnen und Absolventen, die sowohl
national als auch international einsetzbar sind

e Etablierung als attraktives und hoch spezialisiertes Studium fur in- und auslandische
Studierende, die bereits den akademischen Grad eines Bachelor of Science (BSc) im
Bachelorstudium Rohstoffingenieurwesen erworben haben

Das Schwerpunktfach Baustoffe und Keramik hat das Ziel, technisch-wissenschaftliche
Kenntnisse im Bereich des Aufbaues, der Eigenschaften, der Herstellung und der Anwendung
von Produkten der Gesteinshittenindustrie (mineralische Bindemittel und Baustoffe,
Feuerfestbaustoffe, Keramik und Glas) zu vermitteln. Eine zusatzliche Schwerpunktsetzung
erfolgt im Bereich der Aufbereitung und Veredlung. Darlber hinaus sollen Absolventinnen und
Absolventen alle jene Kenntnisse und Fahigkeiten erlangen, die zur wirtschaftlichen Nutzung
technisch-wissenschaftlicher Grundlagen notig sind, insbesondere
Problemlésungsfahigkeiten, soziale Kompetenz und Fihrungskompetenz. Die Ausbildung soll
international anerkannt sein, ein weltweites Arbeitsfeld eroffnen, Studierende aller Lander
anziehen und deswegen auch auf Englisch erfolgen. Absolventinnen und Absolventen dieses
Schwerpunktfaches sollen damit auch fir ein multinationales Agieren in der Arbeitswelt
vorbereitet sein.

Das Schwerpunktfach Aufbereitung und Veredlung hat zum Ziel, technisch
wissenschaftliche Kenntnisse im Bereich des Zerkleinerns, des Trennens (nach der KorngréRe
bzw. nach physikalischen, physikalisch/chemischen und chemischen Eigenschaften) sowie
des Stlckigmachens flr primdre und sekundare feste Rohstoffe zu vermitteln. Die
Absolventinnen und Absolventen dieses Schwerpunktfaches sollen in der Lage sein,
industrielle Aufbereitungsprozesse zu leiten und den Stand der Technik weiterzuentwickeln.
Daruber hinaus sollen sie aufgrund der vertieften ingenieurtechnischen Ausbildung in die Lage
versetzt werden, fur feste Rohgutarten primaren (Erze, Salze, Industrieminerale, Kohlen,
Baurohstoffe, etc.) aber auch sekundaren Ursprungs (Elektronikschrott,
Shredderleichtfraktion, Sekundarbrennstoffe, Schlacken, Tunnelausbruch, ...) wirtschaftliche
Prozesse zu planen. Sie sollen die Fahigkeit erlangen, auf Basis der Rohgutcharakteristik und
der Kenntnis des Verhaltens der Phasen und Verwachsungen in den unterschiedlichen
Zerkleinerungs- und Trennapparaten fur die jeweilige Aufgabenstellung optimale Apparate
auszuwahlen, in ihrer Grélke zu dimensionieren und zu verschalten. Die Ausbildung in
computertechnischer Simulation soll diese Fahigkeiten unterstiitzen. Die Absolventinnen und
Absolventen sollen das Rulstzeug vermittelt bekommen, um als leitende und planende
Ingenieurinnen und Ingenieure in der Primar- wie auch in der Sekundarrohstoffindustrie zu
arbeiten, in der Produktentwicklung und Entwicklung von Aufbereitungsmaschinen Einsatz zu
finden bzw. bei Behérden wie auch in Wissenschaft und Forschung zu bestehen.

Die wesentlichen Lernergebnisse dieses Masterstudiums bestehen in der Vertiefung und
Erganzung der theoretisch-wissenschaftlichen Grundlagen und der anwendungsorientierten
Kenntnisse in den Fachbereichen ,Aufbereitung und Veredlung® und ,Baustoffe und ,Keramik*
wie auch in der Kenntnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen und des Managements.
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§ 5 Zuteilung von ECTS-Anrechnungspunkten

Allen von den Studierenden 2zu erbringenden Studienleistungen werden ECTS-
Anrechnungspunkte zugeteilt. Mit diesen Anrechnungspunkten ist der relative Anteil des mit
den einzelnen Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums zu bestimmen, wobei das
Arbeitspensum eines Jahres 1.500 Echtstunden zu betragen hat und diesem Arbeitspensum
60 ECTS-Anrechnungspunkte zugeteilt werden (§ 54 Abs. 2 UG). Daraus ergibt sich fiir einen
ECTS-Punkt ein Gesamtaufwand von 25 Arbeitsstunden.

§ 6 Lehrveranstaltungsarten
Folgende Arten von Lehrveranstaltungen werden angeboten:

a) Vorlesungen (VO) sind Lehrveranstaltungen, bei denen die Wissensvermittlung
durch Vortrag der Lehrenden erfolgt. Die Prifung findet in einem einzigen Prifungsakt statt,
der mindlich oder schriftlich oder schriftlich und mundlich stattfinden kann.

(b) In Ubungen (UE) sind konkrete Aufgabenstellungen rechnerisch, konstruktiv oder
experimentell zu bearbeiten.

(c) Seminare (SE) dienen der wissenschaftlichen Diskussion. Von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern werden eigene Beitrage geleistet.

(d) Exkursionen (EX) tragen zur Veranschaulichung und Vertiefung des Unterrichts bei.

(e) Integrierte Lehrveranstaltungen (IV) sind Kombinationen aus der Vermittlung
theoretischer Inhalte mit Lehrveranstaltungen gemaR lit. b bis d., die didaktisch eng
miteinander verknUpft sind und gemeinsam beurteilt werden. Integrierte Lehrveranstaltungen
sind innerhalb eines Semesters abzuschlielen.

(f) Vorlesungen mit integrierten Ubungen (VU) sind Lehrveranstaltungen, die aus einem
prifungsimmanenten Ubungsteil und einem Vorlesungsteil bestehen, der in einem
Priifungsakt gepruft wird. Der Ubungs- und der Vorlesungsteil werden gemeinsam beurteilt.
Die positive Absolvierung des Ubungsteils ist Voraussetzung fir den Antritt zur Teilprifung
Uber den Vorlesungsteil. Der minimale Vorlesungs- bzw. Ubungsanteil darf ein Viertel des
Gesamtumfanges der gesamten Lehrveranstaltung nicht unterschreiten.

§ 7 Lehrveranstaltungen mit Teilnahmebeschriankungen

(1) Melden sich bei Lehrveranstaltungen mit beschrankter Teilnahmemaoglichkeit mehr
Studierende an, welche die Zulassungsvoraussetzungen fir diese Lehrveranstaltung erfillen,
als freie Platze zur Verfiigung stehen, so sind Parallellehrveranstaltungen im erforderlichen
Umfang, allenfalls auch wahrend der sonst lehrveranstaltungsfreien Zeit, anzubieten.

(2) Die Aufnahme in die Lehrveranstaltung (Parallellehrveranstaltung) mit beschrankter
Teilnahmemaoglichkeit erfolgt nach folgenden Kriterien:

a) Studierende, fir die diese Lehrveranstaltung ein Pflichtfach darstellt, sind vor jenen
zu reihen, fur die diese ein gebundenes Wahlfach darstellt, letztere wiederum vor
jenen, fUr die diese Lehrveranstaltung ein freies Wahlfach darstellt.

b) Innerhalb der in lit. a) genannten Kategorien erfolgt die Reihung nach der Summe der
bisher im betreffenden Studium erreichten ECTS-Anrechnungspunkte. Bei gleicher
Punkteanzahl erfolgt die Reihung nach dem Datum der Anmeldung zur
Lehrveranstaltung.
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c) Studierende, welche bereits einmal zurlickgestellt wurden, sind bei der nachsten
Abhaltung der LV bevorzugt aufzunehmen.

§ 8 Unterrichts- und Prifungssprache

(1) Englisch ist Unterrichts- und Prifungssprache. Einzelne Lehrveranstaltungen kénnen
in deutscher Sprache abgehalten werden, sofern die vollstandige Absolvierung der Pflicht- und
gebundenen Wahlfacher in englischer Sprache maglich bleibt.

(2) Die Masterarbeit kann in Absprache mit dem/der Betreuer/in auch in Deutsch
abgefasst werden.

Il. Inhalt und Aufbau des Studiums

§ 9 Dauer und Gliederung des Masterstudiums

Das Masterstudium Rohstoffverarbeitung mit den Schwerpunktfachern Aufbereitung und
Veredlung (A&V) sowie Baustoffe und Keramik (B&K) umfasst einen Arbeitsaufwand von
120 ECTS-Anrechnungspunkten (siehe Tabelle 1). Davon entfallen auf:

Tabelle 1: Gliederung des Masterstudiums
A&V, ECTS B&K, ECTS

Lehrveranstaltungen aus Pflichtfachern 68 65
Lehrveranstaltungen aus gebundenen Wahlfachern 8 11
Lehrveranstaltungen aus freien Wahlfachern 9 9
Verpflichtende Praxis 5 5
Seminar Masterarbeit Rohstoffverarbeitung

Masterarbeit 25 25
Masterprifung 2 2
Summe 120 120

Die Studierenden des Masterstudiums Rohstoffverarbeitung sind verpflichtet, alle
Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfachern und Lehrveranstaltungen entsprechend den
vorgegebenen ECTS-Anrechnungspunkten aus den gebundenen Wahlfachern des gewahlten
Schwerpunktfaches Aufbereitung und Veredlung bzw. Baustoffe und Keramik zu
absolvieren. Weiters sind freie Wahlfacher im Umfang von 9 ECTS-Anrechnungspunkten zu
absolvieren.

§ 10 Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfachern

Die Studierenden des Masterstudiums Rohstoffverarbeitung sind verpflichtet, alle
Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfachern des gewahlten Schwerpunktfaches zu
absolvieren. Die Pflichtfacher sowie die den einzelnen Pflichtfachern zugordneten
Lehrveranstaltungen (LV) sind unter Angabe der Lehrveranstaltungsart (Art), der
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Kontaktstunden (KSt), der ECTS-Anrechnungspunkte (ECTS) sowie der empfohlenen
Semesterzuordnung (Empf. Sem.) in den nachfolgenden Tabellen 2 —3 dargestellt:

Tabelle 2: Pflichtlehrveranstaltungen des Schwerpunktfaches
Aufbereitung und Veredlung
Pflichtfach Lehrveranstaltung Art | KSt (ECTS|Sem.

Theorie der Aufbereitungsprozesse | VO 2 3 WS

Schuttguttechnik V. 3 4 ss
Probenahme und
VergleichmaRigung vV 3 4 WS

Messtechnik und Automation in der
Aufbereitung vV | 2 25 | WS

Aufbereitungstechnischer VO 2 3 WS

Planung von .
Aufbereitungs- Laborbetrieb

anlagen Flotation VO 1 1,5 | SS
Aufbereitungstechnische
Projektstudie SE| 25 | 35 | WS
Computergestiitzte
Anlagenplanung in der v 3 4 WS

Mineralaufbereitung

Rechtliche, sicherheitstechnische
und umweltrelevante Aspekte in VO 2 2 WS
der Aufbereitung

Verfahrens- und Anlagentechnik fir
die Herstellung von Baustoffen VO | 2 2 | ws

Laborpraktikum Baustoffe und
Keramik 1 UE 3 3 WS
Aufbereitung von Baurohstoffen v 1,5 2 WS
Mineralwirtschaft VO 2 3 WS
Mineralogische Untersuchungen im
Aufbereitungslabor v 2 2,5 SS
Aufbereitungstechnisches Seminar | SE 2 2 SS
Aufbereitung |Erzaufbereitung VO | 1 1,5 | SS
primarer und [
sekundarer |Ubungen zu Erzaufbereitung UE 1 1 SS
Rohstoffe Aufbereit .
ufbereitung von primaren
Energierohstoffen VO | 1.5 2 SS
Aufbereitung von sekundaren
Energierohstoffen VO 1.5 2 SS
Aufbereitung von
Industriemineralen VO 2 3 SS
Ubungen zu Aufbereitung von UE 3 3 sS

Industriemineralen

Aufbereitung industrieller
Reststoffe — Schlacken, Schlamme,| VO 1 1,5 WS
Staube
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Aufbereitung von Salzmineralen VO 1 1,5 WS
Bodenaufbereitung VO 1 1,5 | WS
Datenbanken VO 2 3 SS
Ubungen zu Datenbanken UE 2 2 SS
Aufbereitungstechnische Exkursion | EX 1 1 WS
Metallhittenkunde VO 2 3 WS
Summe 525 | 68
Tabelle 3: Pflichtlehrveranstaltungen des Schwerpunktfaches
Baustoffe und Keramik
Pflichtfach |Lehrveranstaltung Art | KSt [ECTS| Sem.
Probenahme und
VergleichmaRigung M 3 4 WS
Aufbereitung von
Industriemineralen VO 2 3 SS
Aufbereitung Ob Aufbereit
und Veredlun ungen zZu Aurbereltung von
J Industriemineralen UE 3 3 SS
Mineralogische Untersuchungen im
Aufbereitungslabor M 2 2,5 SS
Theorie der Aufbereitungsprozesse | VO 2 3 WS
Baustofflehre 2 VO 2 2,5 SS
Grundlagen Baustoffe und Keramik | 1V 3 4 WS
Basische feuerfeste Baustoffe VO 2 3 WS
Laborpraktikum Baustoffe und
Keramik 1 UE 3 3 WS
Ecological and Conventional
Building Materials VO 15 1 2 | WS
Bindemittel 2 VO 2 3 SS
Baustoffe und |Nichtbasische feuerfeste Baustoffe | VO | 2 3 SS
Keramik  |Theorie und Technologie des
Glases VO 2 3 SS
Bauschaden und Sanierung VO 2 2 SS
Prifung und Anwendung von
Baustoffen VO 2 25 | WS
Modellbildung und Simulation in
der Baustofftechnik IV 3 4 WS
Laborpraktikum Baustoffe und
Keramik 2 UE 3 3 WS
Continuous refractory wear VO 1 1,5 SS
Verfahrens- und Anlagentechnik fur
die Herstellung von Baustoffen VO 2 2 WS
Grundlagen )
Baustoffe und |Project Management SE 2 3 WS
Keramik Metallurgie VO | 2 3 WS
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Angewandte Mineralogie VO 2 2,5 | WS

Computerunterstiitzte
Datenauswertung V1 2 | 25

Summe 51,5 | 66,5

WS

§ 11 Lehrveranstaltungen aus den gebundenen Wahlfachern

(1) Die Studierenden des Schwerpunktfaches Aufbereitung und Veredlung sind
verpflichtet, Lehrveranstaltungen im Umfang von 8 ECTS-Anrechnungspunkten aus den
fachspezifisch gebundenen Wabhlfachern der Tabelle 4 zu absolvieren. Diese gebundenen
Wahlfacher kénnen von den Studierenden frei gewahlt werden.

(2) Die Studierenden des Schwerpunktfaches Baustoffe und Keramik sind verpflichtet,
Lehrveranstaltungen im Umfang von 11 ECTS-Anrechnungspunkten aus den fachspezifisch
gebundenen Wahlfadchern der Tabelle 5 zu absolvieren. Diese gebundenen Wahlfacher
kénnen von den Studierenden frei gewahlt werden.

(3) Die gebundenen Wahlfacher sowie die den einzelnen gebundenen Wahlfachern
zugordneten Lehrveranstaltungen (LV) sind unter Angabe der Lehrveranstaltungsart (Art), der
Semesterstunden (SSt), der ECTS-Anrechnungspunkte (ECTS sowie der empfohlenen
Semesterzuordnung (Empf. Sem.) in den nachfolgenden Tabellen 4 — 5 dargestellt:

Tabelle 4: Gebundene Wahlfacher des Schwerpunktfaches
Aufbereitung und Veredlung mit zugeordneten Lehrveranstaltungen

Gebundenes Lehrveranstaltung Art | KSt [ECTS| Sem.
Wahlfach
Hydrometallurgy \'% 2 2 SS
Statistische Versuchsplanung und - VO > 3 WS
auswertung
Einflhrung in AutoCAD VO 2 3 WS
Ubungen zu Einfiihrung in
AutoCAD UE 2 2 WS
Discrete Element Simulation \Y% 2 3 SS
i Hochtemperatur-Prozesstechnik VO 2 3 WS
Technisch - -
wirtschaftliche |Projektmanagement \% 2 3 WS
Grundlagen des |Hydrochemie v 1 1,5 | WS
_Rohstoff- 5 tige Fordersysteme VO | 2 3 | ws
ingenieurwesens
Grundlagen der Fordertechnik VO 2 3 SS
Thermische Energietechnik
(konventioneller) fossiler \Y, 2 45 | SS
Energietrager
Ubungen zu Strémungslehre UE 1 1 SS
Sustainability in the Raw Materials Y, 2 3 SS
Sector
Reflected light microscopy UE 2 2 SS
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Tabelle 5: Gebundene Wahlfacher des Schwerpunktfaches
Baustoffe und Keramik mit zugeordneten Lehrveranstaltungen

Gebundenes Lehrveranstaltung Art | KSt ([ECTS| Sem.
Wahlifach
Aufbereitungstechnischer
Laborbetrieb VO 2 3 WS
Auf_bereltun_gstechnlsche SE| 25 | 35 | ws
Projektstudie

Aufbereitungstechnisches Seminar | SE 2 2 WS
Aufbefeltung von sekundaren Vo | 15 > ss
Energierohstoffen

Aufbereitung industrieller Rest-
stoffe — Schlacken, Schlamme, Staube
Kristalloptik und

VO 1 1,5 | WS

o ) : VU 2 2 SS
Technisch — Polarisationsmikroskopie
wirtschaftliche Reflected light microscopy UE| 2 2 SS
Grundlagen des ” -
Rohstoff- Lagerstatten- und Bergwirtschaft VO 4 6 WS
ingenieurwesens  |\lineralwirtschaft VO | 2 3 WS
Refractories in non-ferrous
metallurgy — fundamentals and VO 1 1,5 | SS
case studies
Umwelt- und Abfallmineralogie \% 2 25 | WS
Analytllsche Methoden in den UE | 25 4 SS
Geowissenschaften
Statistische Versuchsplanung und - VO 2 3 WS
auswertung

Projektstudie auf dem Gebiet der
Baustoffe und Keramik
Fguerfeste Baustoffe im VO > 3 ss
Huttenwesen

Hochtemperatur-Prozesstechnik VO 2 3 WS
Se_lected Problems in Ceramic VO 1 15 | ws
Sciences

SE 3 4 WS

§ 12 Freie Wahlfacher

(1) Im Masterstudium Rohstoffverarbeitung sind Lehrveranstaltungen im Umfang von
9 ECTS-Anrechnungspunkten als freie Wahlfacher zu absolvieren. Diese kdnnen aus den
Lehrveranstaltungen aller anerkannten in- oder auslandischen postsekundaren
Bildungseinrichtungenfrei gewahlt werden und sind mit einer Leistungsbeurteilung
abzuschliefl3en.

(2) Sofern diesen Lehrveranstaltungen keine ECTS-Anrechnungspunkte zugeordnet
sind, wird jede positiv absolvierte volle Semesterstunde mit 1 ECTS-Anrechnungspunkt
gewichtet, Bruchteile von Stunden mit den entsprechenden Bruchteilen der ECTS-
Anrechnungspunkte.
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§ 12a Seminar Masterarbeit Rohstoffverarbeitung

Begleitend zur Masterarbeit ist die Lehrveranstaltung Seminar Masterarbeit
Rohstoffverarbeitung zu absolvieren (siehe Tabelle 6). Das Seminar ist vom Betreuer / von
der Betreuerin der Masterarbeit abzuhalten und mit der Masterarbeit zu beurteilen.

Tabelle 6: Seminar Masterarbeit Rohstoffverarbeitung
Lehrveranstaltung Art KSt ECTS

Seminar Masterarbeit Rohstoffverarbeitung SE 3 3

§ 13 Masterarbeit

(1) Im Masterstudium Rohstoffverarbeitung ist eine Masterarbeit anzufertigen. Diese
dient dem Nachweis der Befahigung, ingenieurwissenschaftliche Themen selbstandig sowie
inhaltlich und methodisch vertretbar zu bearbeiten. Die Aufgabenstellung ist so zu wahlen,
dass fir die Studierende oder den Studierenden die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten
moglich und zumutbar ist. Der Masterarbeit werden 25 ECTS-Anrechnungspunkte
zugewiesen.

(2) Das Thema der Masterarbeit ist den Prifungsfachern des jeweiligen absolvierten
Schwerpunktfaches zu entnehmen. Die bzw. der Studierende ist berechtigt, dass Thema der
Masterarbeit und die Betreuerin oder den Betreuer der Masterarbeit vorzuschlagen oder aus
einer Anzahl von Vorschlagen auszuwahlen. Das Thema und die Betreuerin oder der Betreuer
gelten als angenommen, wenn das Studienrechtliche Organ nicht innerhalb eines Monats das
Thema bzw. die Betreuung durch die vorgeschlagene Person untersagt.

(3) Die Masterarbeit ist innerhalb von funf Wochen zu beurteilen. Die erfolgte Beurteilung
ist durch ein Zeugnis zu beurkunden.

(4) Es wird empfohlen, die Masterarbeit im vierten Semester zu verfassen.

§ 14 Auslandsstudien

Wahrend des Auslandsstudiums positiv absolvierte Prifungen werden nach den
Bestimmungen des § 78 UG auf Antrag der oder des Studierenden anerkannt. Auf die
Mdglichkeit eines Vorausbescheides im Sinne des § 78 Abs. 5 UG wird verwiesen.

§ 15 Verpflichtende Praxis

(1) Zur Erprobung und praxisorientieten Anwendung der im Masterstudium
Rohstoffverarbeitung erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten ist eine facheinschlagige, an
den Studieninhalten ausgerichtete Praxis an einer hierflir geeigneten, vorzugsweise
auleruniversitaren Einrichtung mit einem Arbeitsaufwand von 5 ECTS-Anrechnungspunkten
(entspricht 14 Arbeitstagen) zu absolvieren.

(2) Die Absolvierung der Praxis ist vom Betrieb, in der die Praxis absolviert wurde, unter
Angabe der Art und des zeitlichen Umfanges der geleisteten Arbeiten schriftlich zu bestatigen.

(3) Als Ersatz fur den Fall, dass die Absolvierung der Praxis nachweislich nicht mdglich ist,
ist eine angeleitete anwendungsorientierte schriftliche Arbeit durchzufihren. Das Ausmald ist
dem Umfang der nicht erbrachten Praxis anzupassen. Details legt das Studienrechtliche
Organ fest.
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lll. Prifungsordnung

§ 16 Prifungen

a)

b)

c)

d)

¢))

h)

)

Mdandliche Prifungen sind Prifungen, bei denen die Prifungsfragen mindlich zu
beantworten sind.

Schriftliche Prufungen sind Prifungen, bei denen die Prifungsfragen schriftlich zu
beantworten sind.

Einzelprifungen sind Prifungen, die jeweils von einzelnen Priferinnen und Prifern
durchgefiihrt werden.

Kommissionelle Prifungen sind Prifungen, die von Prifungssenaten durchgeflihrt
werden.

Fachprifungen sind die Prifungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und
Fahigkeiten in einem Fach dienen.

Gesamtprifungen sind Prifungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und
Fahigkeiten in mehr als einem Fach dienen.

Lehrveranstaltungsprifungen sind Prifungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und
Fahigkeiten dienen, die durch eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden.

Bei Lehrveranstaltungen ohne immanenten Prifungscharakter findet die Prifung in
einem einzigen Priufungsakt statt, der mindlich oder schriftlich bzw. mundlich und
schriftlich stattfinden kann. Daneben konnen, wenn es didaktisch sinnvoll erscheint,
alternativ lehrveranstaltungsbegleitende Prifungen angeboten werden.

Bei Lehrveranstaltungen mit immanentem Prifungscharakter erfolgt die Beurteilung
nicht auf Grund eines einzigen Prifungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung,
sondern auf Grund von regelmafigen schriftlichen und/oder mindlichen Beitragen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Alle Lehrveranstaltungen mit Ausnahme der Vorlesungen und der Vorlesungen mit
integrierten Ubungen (VU) weisen immanenten Prifungscharakter auf. Die jeweilige
Prufungsmethode ist auch den Lehrveranstaltungstabellen zu entnehmen.

Vorlesungen mit integrierten Ubungen (VU) sind Lehrveranstaltungen, die aus einem
prifungsimmanenten Ubungsteil und einem Vorlesungsteil bestehen, der in einem
Prifungsakt geprift wird.

Der positive Erfolg von Prifungen und wissenschaftlichen Arbeiten wird mit ,sehr gut®
(1), »out* (2), ,befriedigend* (3) oder ,gentigend” (4), der negative Erfolg mit ,nicht
genugend” (5) beurteilt. Die positive Beurteilung von Exkursionen sowie der
verpflichtenden Praxis lautet ,mit Erfolg teilgenommen®, die negative Beurteilung
,ohne Erfolg teilgenommen®.

§ 17 Anerkennung von Priifungen

Fir die Anerkennung von Prifungen gilt § 78 UG in Verbindung mit dem Satzungsteil
Studienrechtliche Bestimmungen.
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§ 18 Wiederholung von Priifungen

(1) Negativ beurteilte Prifungen dirfen viermal wiederholt werden (5 Prifungsantritte).
Auf die Zahl der zuldssigen Prufungsantritte sind alle Antritte fur dieselbe Prifung an der
Montanuniversitat Leoben anzurechnen.

(2) Fur Prufungswiederholungen gilt weiters § 38 des Satzungsteils Studienrechtliche
Bestimmungen.

§ 19 Defensio und Studienabschluss

(1) Voraussetzung fir die Zulassung zur Defensio ist die positive Absolvierung aller
vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen aus den Pflicht- und gebundenen sowie freien
Wahlfachern, die positive Absolvierung des Seminars Masterarbeit Rohstoffverarbeitung
sowie die positive Beurteilung der Masterarbeit und die erfolgreich absolvierte verpflichtende
Praxis.

(2) Die abschlieftende Priifung des Masterstudiums erfolgt in Form einer Defensio. Dabei
handelt es sich um eine kommissionelle Prifung, die die Verteidigung der Masterarbeit sowie
eine Fachdiskussion zum wissenschaftlichen Umfeld der Masterarbeit beinhaltet.

(3) Der Defensio werden 2 ETCS-Anrechnungspunkte zugewiesen.
(4) Mit der positiven Absolvierung der Defensio wird das Masterstudium abgeschlossen.

§ 20 Priifungsverfahren

(1) Far das Prifungsverfahren gelten die Bestimmungen der §§ 30 ff des Satzungsteils
Studienrechtliche Bestimmungen der Montanuniversitat Leoben in der jeweils geltenden
Fassung.

(2) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn jedes
Semesters die Studierenden im Studieninformationssystem MUonline Uber die Ziele, die
Inhalte und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie Uber die Inhalte, die Methoden, die
Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmalistdbe der Lehrveranstaltungsprifungen in
geeigneter Weise zu informieren (§ 76 Abs. 2 UG).

(3) Das Ergebnis von mundlichen Prufungen ist den Studierenden im unmittelbaren
Anschluss an die Prifung mundlich mitzuteilen.

(4) Das Ergebnis von schriftlichen Prifungen ist den Studierenden langstens innerhalb
von vier Wochen nach Erbringung der zu beurteilenden Leistung durch Bekanntgabe im
MUonline mitzuteilen.

§ 21 Beurteilung des Studienerfolgs

(1) Anlasslich des positiven Abschlusses des Masterstudiums ist fur jedes Prufungsfach eine
Fachnote zu ermitteln. Die Gesamtheit aller absolvierten freien Wahlfacher gilt dabei
insgesamt als ein Prifungsfach.
(2) Prafungsfacher flr das Schwerpunktfach ,Baustoffe und Keramik® iSd Abs. 1 sind:

a) Baustoffe und Keramik

b) Aufbereitung und Veredlung

c¢) Technisch-wirtschaftliche Grundlagen des Rohstoffingenieurwesens

d) Freie Wahlfacher
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(3) Prufungsfacher fur das Schwerpunktfach ,Aufbereitung und Veredlung“ iSd Abs. 1 sind:
a) Planung von Aufbereitungsanlagen
b) Aufbereitung primarer und sekundarer Rohstoffe
c) Technisch-wirtschaftliche Grundlagen des Rohstoffingenieurwesens
d) Freie Wahlfacher

IV. Akademischer Grad
§ 22 Akademischer Grad

An Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums Rohstoffverarbeitung wird der
akademische Grad ,Diplom-Ingenieurin® bzw. ,Diplom-Ingenieur®, abgekirzt jeweils ,Dipl.-
Ing.“ oder ,DI* verliehen. Im Falle der Fihrung des akademischen Grades ist dieser dem
Namen voranzustellen.

V. In-Kraft-Treten
§ 23 In-Kraft-Treten

(1) Das Curriculum fir das Masterstudium Rohstoffverarbeitung tritt nach der
Kundmachung im Mitteilungsblatt mit 1. Oktober 2015 in Kraft.

(2) Die Novelle des Curricuums in der Fassung des Mitteilungsblattes der
Montanuniversitat Leoben vom 09.06.2016, Stlick Nr. 95, tritt am 1. Oktober 2016 in Kraft.

(3) Die Novelle des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der
Montanuniversitat Leoben vom 12.06.2017, Stlick Nr. 103, tritt am 1. Oktober 2017 in Kraft.

(4) Die Novelle des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der
Montanuniversitat Leoben vom 11.06.2018, Stlick Nr. 102, tritt am 1. Oktober 2018 in Kraft.

(5) Die Novelle des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der
Montanuniversitat Leoben vom 07.06.2019, Stlick Nr. 110, tritt am 1. Oktober 2019 in Kraft.

(6) Die Novelle des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der
Montanuniversitat Leoben vom 05.06.2020, Stiick Nr. 122, tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft.

(7) Die Novelle des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der
Montanuniversitat Leoben vom 07.06.2021, Stlick Nr. 149, tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft.

(8) Die Novelle des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der
Montanuniversitat Leoben vom 09.06.2022, Stlick Nr. 167, tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft.

(9) Die Novelle des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der
Montanuniversitat Leoben vom 12.06.2023, Stiick Nr. 160, tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft.

(10)Die Novelle des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der
Montanuniversitat Leoben vom 12.06.2024, Stiick Nr. 180, tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft.

(11)Die Novelle des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der
Montanuniversitat Leoben vom 05.06.2025, Stlick Nr. 190, tritt am 1. Oktober 2025 in Kraft.

(12)Die Novelle des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der
Montanuniversitat Leoben vom 28.04.2026, Stiick Nr.,174, tritt am 1. Oktober 2026 in Kraft.
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VI. Ubergangsbestimmungen
§ 24 Ubergangsbestimmungen

(1) Dieses Curriculum gilt fiir alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2015/16 das
Studium neu beginnen.

(2) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Studium begonnen haben, kénnen sich
jederzeit wahrend der Zulassungsfristen freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums
unterstellen.

(3) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums am 01.10.2015
dem vor Erlassung dieses Curriculums gultigen Curriculum fir das Masterstudium
Rohstoffverarbeitung (kundgemacht im Mitteilungsblatt vom 27.06.2003, Stiick Nr. 53, letzte
Anderung kundgemacht im Mitteilungsblatt am 27.06.2014, Stiick Nr. 88) unterstellt sind, sind
berechtigt, ihr Studium nach den Bestimmungen des bisher auf sie anzuwendenden
Curriculums bis zum Ablauf des Wintersemesters 2017/18 abzuschlieRen. Wird das Studium
bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen, sind die Studierenden den Bestimmungen
dieses Curriculums unterstellt.

(4) Prufungen, die im bisherigen Studium abgelegt wurden, werden fir das
Masterstudium Rohstoffverarbeitung gemafl der beiliegenden, einen integrierenden
Bestandteil dieses Curriculums bildenden Aquivalenzliste von Amts wegen generell anerkannt
(sieche ab Tabelle 7). Davon unberthrt bleibt die Mdglichkeit einer bescheidmaliigen
Anerkennung von Prifungsleistungen gemaf § 78 UG auf Antrag der oder des Studierenden.

(5) Fur Studierende, welche das Bachelorstudium Rohstoffingenieurwesen nach einem
spatestens mit WS 2014/15 in Kraft getretenen Curriculum abgeschlossen haben, werden im
Bachelorstudium absolvierte Lehrveranstaltungen gemaR Anhang | in der Tabelle 7 fiir die im
betreffenden Anhang genannten Lehrveranstaltungen des Masterstudiums
Rohstoffverarbeitung angerechnet.

(6) Aquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2016 (Tabelle 8):
Die nach dem Curriculum 2015 (Stammfassung) positiv abgelegten Lehrveranstaltungs-

prifungen der linken Spalte der Tabelle 8 werden auf die in der rechten Spalte genannten
Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2016 angerechnet.

(7) Aquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2019 (Tabelle 9):
Die nach dem Curriculum 2015 (Stammfassung) positiv abgelegten Lehrveranstaltungs-

prifungen der linken Spalte der Tabelle 9 sind aquivalent mit den in der rechten Spalte
genannten Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2019.

(8) Aquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2020 (Tabelle 10):
Die nach dem Curriculum 2015 (Stammfassung) positiv abgelegten Lehrveranstaltungs-

prifungen der linken Spalte der Tabelle 10 sind aquivalent mit den in der rechten Spalte
genannten Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2020.

(9) Aquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2021 (Tabelle 11):
Die nach dem Curriculum idFd Novelle 2020 positiv abgelegten Lehrveranstaltungsprifungen

der linken Spalte der Tabelle 11 sind aquivalent mit den in der rechten Spalte genannten
Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2021.
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(10) Aquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2022 (Tabelle 12):
Die nach dem Curriculum idFd Novelle 2021 sowie der Novelle 2022 positiv abgelegten
Lehrveranstaltungsprifungen in der linken Spalte der Tabelle 12 sind &quivalent mit den in der
rechten Spalte genannten Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2022.

(11) Aquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2024 (Tabelle 13):

Die nach dem Curriculum idFd Novelle 2022 sowie der Novelle 2023 positiv abgelegten
Lehrveranstaltungsprifungen in der linken Spalte der Tabelle 13 sind aquivalent mit den in der
rechten Spalte genannten Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2024.

(12) Aquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2025 (Tabelle 14):
Die nach dem Curriculum idFd Novelle 2024 positiv abgelegten Lehrveranstaltungsprifungen

in der linken Spalte der Tabelle 14 sind aquivalent mit den in der rechten Spalte genannten
Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2025.

(13) Curriculumsnovelle 2026 (Tabelle 15):

Studierenden, die eine der Lehrveranstaltungen aus Tabelle 15 vor dem 1. Oktober 2026
positiv absolviert haben und diese nicht im Rahmen einer anderen Anerkennung verwendet
haben, sind berechtigt, diese Lehrveranstaltung als Wahlfach anrechnen zu lassen.

Aquivalenzlisten —Tabellen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15

Fir den Senat:
Der Vorsitzende:
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Markus Lehner
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Tabelle 7 — Aquivalenzliste zu Punkt VI Abs. 4
Lehrveranstaltungen Masterstudium Rohstoffverarbeitung Aquivalente Lehrveranstaltungen Masterstudium Rohstoffverarbeitung
Curriculum vom 27.06.2003 in der Novelle 2014 vom 27.06.2014 (Nr. 88) Curriculum 2015/16
LV-Nr. Veranstaltungsbezeichnung LV-Art | SSt. | ECTS LV-Nr. Veranstaltungsbezeichnung LV-Art | SSt. ECTS
Schwerpunktfach Baustoffe und Keramik
320.070 Laborpraktlkum Baustoffe und UE > > 320.066 Laborpraktlkum Baustoffe und UE 3 3
Keramik 2 Keramik 1
320.074 Laborpraktikum Baustoffe und UE 2 > 320.070 Laborpraktikum Baustoffe und UE 3 3
Keramik 3 Keramik 2
Schwerpunktfach Aufbereitung und Veredlung
320.067 | Baustoffiehre 2 VO 2 | 25 320,069 | verfahrens- und Anlagentechnik fir | /o 2 2
die Herstellung von Baustoffen
180.023 | Probenahme und VergleichmafRigung VO 1 1,25 Probenahme und
- 180.023 . D v 3 4
Ubungen zu Probenahme und VergleichmaRigung
180.024 . . UE 2 2
VergleichmaRigung
Planung, Instrumentierung und Planung, Instrumentierung und
180.011 | Verfahrenslenkung in v 2 2,25 180.011 Verfahrenslenkung in v 2 2,5
Aufbereitungsanlagen Aufbereitungsanlagen
180.030 | Aufbereitungstechnische Exkursion EX 2 1 180.030 | Aufbereitungstechnische Exkursion EX 2 2
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Tabelle 7: Aquivalenzliste zu Punkt VI Abs. 5
Lehrveranstaltungen Bachelorstudium Rohstoffingenieurwesen, Aquivalente Lehrveranstaltungen Masterstudium
Curriculum vom 27.06.2003, Novelle 2014 vom 27.06.2014 (Nr. 88) Rohstoffverarbeitung, Curriculum 2015/16
Anrechnung fiir das Anrechnung fiir das
LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. ECTS Schwerpunktfach Schwerpunktfach
Aufbereitung und Veredlung Baustoffe und Keramik
180.023 | Probenahme und V) 1 1,25
Vergleichmafigung IV, Probenahme und IV Probenahme und
180.024 Ubungen zu Rrobenahme und UE 5 5 VergleichmaRigung, 4 ECTS VergleichmaRigung, 4 ECTS
VergleichmaRigung
Planung, Instrumentierung und IV, Planung, Instrumentierung und ) .
180.011 | Verfahrenslenkung in v 2 2,25 Verfahrenslenkung in |2V5 E%gﬁéungs und Systemtechnik,
Aufbereitungsanlagen Aufbereitungsanlagen, 2,5 ECTS '
. . UE, Analytische Methoden in der
610.134 | Spezielle Lagerstattenkunde VO 2 3 \E/(é_,rgpemelle Lagerstattenkunde, 3 Mineralogie, Petrologie und
Geochemie, 2,5 ECTS
. VO, Statistische Versuchsplanung IV, Modellbildung und Simulation
400.008 | Mechanik 15 Vol 2 3 und Auswertung, 3 ECTS in der Baustofftechnik, 3,75 ECTS
Grundlagen der VO, Auf_l_)ereitung von
200.180 Rohstoffgewinnung unter Tage \Y) 2 2,25 Sekundarbrer)nstoffen — spezielle SE, Projekistudie auf dem Gebiet der
Abfallaufbereitung, 2 ECTS .
Grundziae Baustoffe und Keramik, 4 ECTS
200.184 | 2rundzuge der VO 2 2,5 UE, Mikroskopie I, 2 ECTS
Bergschadenkunde
VO, Rechtliche, sicherheits-
200.183 Umweltaspekte der Y, 2 205 technische und umweltrelevante VO, Rohstoff- und
' Rohstoffgewinnung ' Aspekte in der Aufbereitung, 3 Umweltmineralogie, 2,5 ECTS
ECTS
Grundzuge der UE, Ubungen zu Aufbereitung von
200.026 Bergbaukartenkunde v 1 1.1 Salzmineralen, 1 ECTS
. . . . IV, Computerunterstitzte
200.185 | Geoinformatik \Y 2 2,25 UE, Mikroskopie Il, 2 ECTS Datenauswertung, 2,5 ECTS
340.035 | Exkursionen EX 1,5 0,75 ---
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Planung und Herstellung von

1 ECTS

340.010 VO 2 2,5 freies Wahlfach, 2,5 ECTS IV, Projektmanagement, 3 ECTS
Untertagebauwerken
. VO, Grundlagen der Fordertechnik, VO, Intertstoffrecycling (Baustoff,
340.014 | Bauvertrag und Baubetrieb VO 2 2,5 3ECTS Glas), 2,5 ECTS
320.066 Laborpraktikum Baustoffe und UE 5 5 UE, Laborpraktikum Baustoffe und UE, Laborpraktikum Baustoffe und
' Keramik | Keramik I, 3 ECTS Keramik I, 3 ECTS
600.014 Arbeitsrgcht und Grundziige VO > 3
des Sozialrechts
200.177 | Raumordnung W 1 125 UE, Ubungen zu Kohlentechnologie, | fqioq wanlfach, 1,25 ECTS

Tabelle 8: Aquivalenzliste zu Punkt VI Abs. 6

Lehrveranstaltungen des Masterstudiums ,,Rohstoffverarbeitung“ -
Curriculum vom 19.06.2015 (Nr. 87)

Aquivalente Lehrveranstaltungen des Masterstudiums
»Rohstoffverarbeitung” idFd Curriculums 2016/17

LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. ECTS LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. ECTS

620,112 | Rohstoff-und Ve 2 25 620.022 | Angewandte Mineralogie VO 2 25
Umweltmineralogie
Analytische Methoden in der

620.123 | Mineralogie, Petrologie und UE 2 2,5 515.049 Umwelt- und Abfallmineralogie v 2 2,5
Geochemie
Analytische Methoden in der . .

. . : Analytische Methoden in den

620.123 Mmeralog;e, Petrologie und UE 2 2,5 620.027 Geowissenschaften UE 2,5 4
Geochemie
Thermische Verfahrenstechnik Thermische Verfahrenstechnik

580.008 | in der Bindemittel- und VO 2 2 580.009 in der Bindemittel- und v 2 2
Baustoffindustrie Baustoffindustrie

Tabelle 9: Aquivale

nzliste zu § 24 Abs. 7

Lehrveranstaltungen des Masterstudiums ,,Rohstoffverarbeitung* -
Curriculum vom 19.06.2015 (Nr. 87)

Aquivalente Lehrveranstaltungen des Masterstudiums
»Rohstoffverarbeitung” idFd Curriculums 2019/20

LV-Nr.

Lehrveranstaltung

LV-Art

SSt.

ECTS

LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. ECTS
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620.108 | Mikroskopie | UE 2 2 150.422 Datenbank
= 50. atenbanken VO 5 3
ungen zu
180.020 Kohlentechnologie UE 1 1
180.046 | Jbungen zu Aufbereitungvon | ;p 1 1 150.423 | Ubungen zu Datenbanken UE 1 1
Salzmineralen
Tabelle 10: Aquivalenzliste zu § 24 Abs. 8
Lehrveranstaltungen des Masterstudiums ,,Rohstoffverarbeitung“ - Aquivalente Lehrveranstaltungen des Masterstudiums
Curriculum vom 19.06.2015 (Nr. 87) »Rohstoffverarbeitung” idFd Curriculums 2020/21
LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. ECTS LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. ECTS
180.004 | Kohlentechnologie vo | 10 15 180.028 | Aufbereitung von vo | 15 | 20
Energierohstoffen |
Aufbereitung von Aufbereitung von
180.005 | Energierohstoffen — Uranerze VO 1,5 2,0 180.028 . 9 VO 1,5 20
Energierohstoffen |
und Kohlen
Ubungen zu Aufbereitung von Ubungen zu Aufbereitung von
180.006 | Energierohstoffen — Uranerze UE 1,5 2,0 180.006 9 9 UE 1,5 20
Energierohstoffen
und Kohlen
Aufbereitung von Aufbereitung von
180.007 | Sekundarbrennstoffen — VO 1,5 2,0 180.029 . 9 VO 1,5 20
. . Energierohstoffen Il
spezielle Abfallaufbereitung
180.009 Aufperenun_gstechmsche SE 3.0 4.0 180.012 Aufperenun_gstechmsche SE 25 35
Projektstudie Projektstudie
180.030 Aufbergtungstechnlsche EX 2.0 2.0 180.031 Aufbergtungstechnlsche EX 1.0 1.0
Exkursion Exkursion
150.423 | Ubungen zu Datenbanken UE 1,0 1,0 150.424 Ubungen zu Datenbanken UE 2,0 2,0
320.072 Prifung und Anwendung von Y, 2.0 25 320.070 Prifung und Anwendung von VO 2.0 25
Baustoffen Baustoffen
Thermische Verfahrenstechnik
580.009 | in der Bindemittel - und v 2,0 20 580.011 Hochtemperatur-Prozesstechnik VO 20 3,0
Baustoffindustrie
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Tabelle 11: Aquivalenzliste zu § 24 Abs. 9

Lehrveranstaltungen des Masterstudiums ,,Rohstoffverarbeitung* -
Curriculum idFd Novelle 2020 vom 05.06.2020 (Stiick Nr. 122)

Aquivalente Lehrveranstaltungen des Masterstudiums
»Rohstoffverarbeitung® idFd Curriculums 2021/22

LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. | ECTS LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. ECTS
500.005 | Energie- und Anlagenbilanzierung VO 1 1,5 xxx.xxx | Energiebilanzierung v 1 1,5
Tabelle 12: Aquivalenzliste zu § 24 Abs. 10
Lehrveranstaltungen des Masterstudiums ,,Rohstoffverarbeitung“ - Aquivalente Lehrveranstaltunaen des Masterstudiums
Curriculum idFd Novelle 2021 vom 07.06.2021 (Stiick Nr. 149) sowie idFd q . s 9 .
. »Rohstoffverarbeitung“ idFd Curriculums 2022/23
Curriculums 2021/22
LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. | ECTS LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. ECTS
150.017 | Betriebsinformatik IV 2 | 25 Corporate Information Vo 2 3
Management
Eine oder mehrere LV der Tabelle 6 Corporate Information
des Curriculums im Ausmalf} von Marf)a ement VO 2 3
zumindest 3 ECTS. 9
Aufbereitung von Energierohstoffen | VO 1,5 2 Aufbereltung von primaren VO 1,5 2
Energierohstoffen
Aufbereitung von Energierohstoffen I VO 1,5 2 Aufbereﬂung von sekundaren VO 1,5 2
Energierohstoffen
Mikroskopie | UE 2 2 Kristalloptik und . VU 2 3
Polarisationsmikroskopie
Mikroskopie Il UE 2 2 Reflected light microscopy UE 2 2
Aufbereitung von Baurohstoffen VO 1 1,5 Aufbereitung von Baurohstoffen \Y 1,5 2
Rechtliche, sicherheitstechnische Rechtliche, sicherheitstechnische
und umweltrelevante Aspekte in der VO 2 3 und umweltrelevante Aspekte in VO 2 2
Aufbereitung der Aufbereitung
Computergestiitzte Anlagenplanung VO 2 3
in der Mineralaufbereitung Computergestiitzte
Ubungen zu Computergestiitzte Anlagenplanung in der v 3 4
Anlagenplanung in der UE 2 2 Mineralaufbereitung
Mineralaufbereitung
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Tabelle 13: Aquivalenzliste zu § 24 Abs. 11

Lehrveranstaltungen des Masterstudiums ,,Rohstoffverarbeitung“ - Aquivalente Lehrveranstaltungen des Masterstudiums
Curriculum idFd Novelle 2023 vom 12.06.2023 (Stiick Nr. 160) »Rohstoffverarbeitung® idFd Curriculums 2023/24
LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. | ECTS LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. ECTS
. Ecological and Conventional
240.060 | Regelungs- und Systemtechnik v 2 2,5 320.400 Building Materials VO 1,5 2
600.067 | Projektmanagement v 2 3 600.078 | Project Management SE 2 3
Tabelle 14: Aquivalenzliste zu § 24 Abs. 12
Lehrveranstaltungen des Masterstudiums ,,Rohstoffverarbeitung“ - Aquivalente Lehrveranstaltungen des Masterstudiums
Curriculum idFd Novelle 2024 vom 12.06.2024 (Stiick Nr. 180) »Rohstoffverarbeitung” idFd Curriculums 2025/26
LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. | ECTS LV-Nr. Lehrveranstaltung LV-Art | SSt. ECTS
600.084 | Corporate Information Management VO 2 3 320.128 | Continuous refractory wear VO 1 1,5

Tabelle 15: Liste an anrechenbaren Lehrveranstaltungen zu § 24 Abs. 13

Lehrveranstaltung Art SSt ECTS | Sem.
Numerls.,'che Metthen der Y, > > WS
Lagerstattenmodellierung

Lagerstatten der Industrieminerale VO 2 2 WS
Lagerstatten- und Bergwirtschaft VO 4 6 WS
Konventionelle elektrische Energie VO 2 4 SS
Strdomungslehre VO 2 3 SS
Allgemeine und Spezielle Lagerstattenkunde | VO 3 4,25 SS
Geomicrobiology VO 2 2,5 WS
Besqndert_a Wirtschafts- und VO ° 3 ss
Betriebswissenschaften

Moderne optische Methoden zur

Werkstoffcharakterisierung VO 2 2 SS
Mechanische Eigenschaften keramischer VO ” ° WS
Werkstoffe
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	Anhang: Äquivalenzlisten
	I. Allgemeine Bestimmungen
	§ 1  Geltungsbereich und Rechtsgrundlagen
	§ 2  Zulassungsvoraussetzungen
	(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium Rohstoffverarbeitung ist der Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder eines anderen fachlich in Frage kommenden Studiums mindestens desselben hochschulischen Bildungsniveau...
	(2) Fachlich in Frage kommend ist jedenfalls das Bachelorstudium Rohstoffingenieurwesen an der Montanuniversität Leoben.
	(3) Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher Unterschiede können Ergänzungsprüfungen vorgeschrieben werden, die bis zum Ende des zweiten Semesters des Masterstudiums abzulegen sind.
	(4) Personen, deren Erstsprache nicht Englisch ist, haben die für den erfolgreichen Studienfortgang notwendigen Kenntnisse der englischen Sprache nachzuweisen. Für einen erfolgreichen Studienfortgang werden Englischkenntnisse auf Referenzniveau B2 des...

	§ 3  Gegenstand des Studiums
	Das Masterstudium Rohstoffverarbeitung ist ein ingenieurwissenschaftliches Studium im Sinne des § 54 Abs. 1 Z 2 UG. Es dient der Vertiefung und Ergänzung der wissenschaftlichen Berufsvorbildung auf der Grundlage des Bachelorstudiums Rohstoffingenieurw...

	§ 4  Allgemeine Bildungsziele und Qualifikationsprofil
	Das Masterstudium Rohstoffverarbeitung unterteilt sich in die Schwerpunktfächer Aufbereitung und Veredlung sowie Baustoffe und Keramik und verfolgt die allgemeinen Ziele:
	Das Schwerpunktfach Baustoffe und Keramik hat das Ziel, technisch-wissenschaftliche Kenntnisse im Bereich des Aufbaues, der Eigenschaften, der Herstellung und der Anwendung von Produkten der Gesteinshüttenindustrie (mineralische Bindemittel und Baust...
	Das Schwerpunktfach Aufbereitung und Veredlung hat zum Ziel, technisch wissenschaftliche Kenntnisse im Bereich des Zerkleinerns, des Trennens (nach der Korngröße bzw. nach physikalischen, physikalisch/chemischen und chemischen Eigenschaften) sowie de...
	Die wesentlichen Lernergebnisse dieses Masterstudiums bestehen in der Vertiefung und Ergänzung der theoretisch-wissenschaftlichen Grundlagen und der anwendungsorientierten Kenntnisse in den Fachbereichen „Aufbereitung und Veredlung“ und „Baustoffe und...

	§ 5 Zuteilung von ECTS-Anrechnungspunkten
	Allen von den Studierenden zu erbringenden Studienleistungen werden ECTS-Anrechnungspunkte zugeteilt. Mit diesen Anrechnungspunkten ist der relative Anteil des mit den einzelnen Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums zu bestimmen, wobei das Arbe...

	§ 6  Lehrveranstaltungsarten
	Folgende Arten von Lehrveranstaltungen werden angeboten:

	§ 7  Lehrveranstaltungen mit Teilnahmebeschränkungen
	(1) Melden sich bei Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnahmemöglichkeit mehr Studierende an, welche die Zulassungsvoraussetzungen für diese Lehrveranstaltung erfüllen, als freie Plätze zur Verfügung stehen, so sind Parallellehrveranstaltungen im...
	(2) Die Aufnahme in die Lehrveranstaltung (Parallellehrveranstaltung) mit beschränkter Teilnahmemöglichkeit erfolgt nach folgenden Kriterien:
	a)  Studierende, für die diese Lehrveranstaltung ein Pflichtfach darstellt, sind vor jenen zu reihen, für die diese ein gebundenes Wahlfach darstellt, letztere wiederum vor jenen, für die diese Lehrveranstaltung ein freies Wahlfach darstellt.
	b)  Innerhalb der in lit. a) genannten Kategorien erfolgt die Reihung nach der Summe der bisher im betreffenden Studium erreichten ECTS-Anrechnungspunkte. Bei gleicher Punkteanzahl erfolgt die Reihung nach dem Datum der Anmeldung zur Lehrveranstaltung.
	c)  Studierende, welche bereits einmal zurückgestellt wurden, sind bei der nächsten Abhaltung der LV bevorzugt aufzunehmen.

	§ 8  Unterrichts- und Prüfungssprache
	(1) Englisch ist Unterrichts- und Prüfungssprache. Einzelne Lehrveranstaltungen können in deutscher Sprache abgehalten werden, sofern die vollständige Absolvierung der Pflicht- und gebundenen Wahlfächer in englischer Sprache möglich bleibt.
	(2) Die Masterarbeit kann in Absprache mit dem/der Betreuer/in auch in Deutsch abgefasst werden.
	II. Inhalt und Aufbau des Studiums

	§ 9  Dauer und Gliederung des Masterstudiums
	Das Masterstudium Rohstoffverarbeitung mit den Schwerpunktfächern Aufbereitung und Veredlung (A&V) sowie Baustoffe und Keramik (B&K) umfasst einen Arbeitsaufwand von 120 ECTS-Anrechnungspunkten (siehe Tabelle 1). Davon entfallen auf:
	Die Studierenden des Masterstudiums Rohstoffverarbeitung sind verpflichtet, alle Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfächern und Lehrveranstaltungen entsprechend den vorgegebenen ECTS-Anrechnungspunkten aus den gebundenen Wahlfächern des gewählten Schw...

	B&K, ECTS
	A&V, ECTS
	Lehrveranstaltungen aus Pflichtfächern
	 65
	  68
	Lehrveranstaltungen aus gebundenen Wahlfächern
	 11
	    8
	Lehrveranstaltungen aus freien Wahlfächern 
	    9
	    9
	Verpflichtende Praxis
	    5
	    5
	Seminar Masterarbeit Rohstoffverarbeitung
	    3
	    3
	Masterarbeit
	  25
	  25
	Masterprüfung
	    2
	    2
	120
	120
	Summe
	§ 10  Lehrveranstaltungen aus den Pflichtfächern
	§ 11  Lehrveranstaltungen aus den gebundenen Wahlfächern
	§ 12  Freie Wahlfächer
	§ 12a  Seminar Masterarbeit Rohstoffverarbeitung
	§ 13  Masterarbeit
	§ 14  Auslandsstudien
	§ 15  Verpflichtende Praxis
	III. Prüfungsordnung

	§ 16 Prüfungen
	a) Mündliche Prüfungen sind Prüfungen, bei denen die Prüfungsfragen mündlich zu beantworten sind.
	b) Schriftliche Prüfungen sind Prüfungen, bei denen die Prüfungsfragen schriftlich zu beantworten sind.
	c) Einzelprüfungen sind Prüfungen, die jeweils von einzelnen Prüferinnen und Prüfern durchgeführt werden.
	d) Kommissionelle Prüfungen sind Prüfungen, die von Prüfungssenaten durchgeführt werden.
	e) Fachprüfungen sind die Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten in einem Fach dienen.
	f) Gesamtprüfungen sind Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten in mehr als einem Fach dienen.
	g) Lehrveranstaltungsprüfungen sind Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten dienen, die durch eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden.
	h) Bei Lehrveranstaltungen ohne immanenten Prüfungscharakter findet die Prüfung in einem einzigen Prüfungsakt statt, der mündlich oder schriftlich bzw. mündlich und schriftlich stattfinden kann. Daneben können, wenn es didaktisch sinnvoll erscheint, a...
	i) Bei Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter erfolgt die Beurteilung nicht auf Grund eines einzigen Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung, sondern auf Grund von regelmäßigen schriftlichen und/oder mündlichen Beiträgen der Teilnehm...
	j) Alle Lehrveranstaltungen mit Ausnahme der Vorlesungen und der Vorlesungen mit integrierten Übungen (VU) weisen immanenten Prüfungscharakter auf. Die jeweilige Prüfungsmethode ist auch den Lehrveranstaltungstabellen zu entnehmen.
	k) Vorlesungen mit integrierten Übungen (VU) sind Lehrveranstaltungen, die aus einem prüfungsimmanenten Übungsteil und einem Vorlesungsteil bestehen, der in einem Prüfungsakt geprüft wird.
	l) Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten wird mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder „genügend“ (4), der negative Erfolg mit „nicht genügend“ (5) beurteilt. Die positive Beurteilung von Exkursionen sowie der...

	§ 17 Anerkennung von Prüfungen
	Für die Anerkennung von Prüfungen gilt § 78 UG in Verbindung mit dem Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen.

	§ 18 Wiederholung von Prüfungen
	(1) Negativ beurteilte Prüfungen dürfen viermal wiederholt werden (5 Prüfungsantritte). Auf die Zahl der zulässigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für dieselbe Prüfung an der Montanuniversität Leoben anzurechnen.
	(2) Für Prüfungswiederholungen gilt weiters § 38 des Satzungsteils Studienrechtliche Bestimmungen.

	§ 19  Defensio und Studienabschluss
	§ 20  Prüfungsverfahren
	§ 22 Akademischer Grad
	An Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums Rohstoffverarbeitung wird der akademische Grad „Diplom-Ingenieurin“ bzw. „Diplom-Ingenieur“, abgekürzt jeweils „Dipl.-Ing.“ oder „DI“ verliehen. Im Falle der Führung des akademischen Grades ist dies...

	(1) Das Curriculum für das Masterstudium Rohstoffverarbeitung tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt mit 1. Oktober 2015 in Kraft.
	(2) Die Novelle des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der Montanuniversität Leoben vom 09.06.2016, Stück Nr. 95, tritt am 1. Oktober 2016 in Kraft.
	(1) Dieses Curriculum gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2015/16 das Studium neu beginnen.
	(2) Studierende, die vor diesem Zeitpunkt das Studium begonnen haben, können sich jederzeit während der Zulassungsfristen freiwillig den Bestimmungen dieses Curriculums unterstellen.
	(3) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Curriculums am 01.10.2015 dem vor Erlassung dieses Curriculums gültigen Curriculum für das Masterstudium Rohstoffverarbeitung (kundgemacht im Mitteilungsblatt vom 27.06.2003, Stück Nr. 53, l...
	(4) Prüfungen, die im bisherigen Studium abgelegt wurden, werden für das Masterstudium Rohstoffverarbeitung gemäß der beiliegenden, einen integrierenden Bestandteil dieses Curriculums bildenden Äquivalenzliste von Amts wegen generell anerkannt (siehe ...
	(5) Für Studierende, welche das Bachelorstudium Rohstoffingenieurwesen nach einem spätestens mit WS 2014/15 in Kraft getretenen Curriculum abgeschlossen haben, werden im Bachelorstudium absolvierte Lehrveranstaltungen gemäß Anhang I in der Tabelle 7 f...
	(6) Äquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2016 (Tabelle 8):
	Die nach dem Curriculum 2015 (Stammfassung) positiv abgelegten Lehrveranstaltungs-prüfungen der linken Spalte der Tabelle 8 werden auf die in der rechten Spalte genannten Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2016 angerechnet.
	(7) Äquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2019 (Tabelle 9):
	Die nach dem Curriculum 2015 (Stammfassung) positiv abgelegten Lehrveranstaltungs-prüfungen der linken Spalte der Tabelle 9 sind äquivalent mit den in der rechten Spalte genannten Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2019.
	(8) Äquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2020 (Tabelle 10):
	Die nach dem Curriculum 2015 (Stammfassung) positiv abgelegten Lehrveranstaltungs-prüfungen der linken Spalte der Tabelle 10 sind äquivalent mit den in der rechten Spalte genannten Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2020.
	(9) Äquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2021 (Tabelle 11):
	Die nach dem Curriculum idFd Novelle 2020 positiv abgelegten Lehrveranstaltungsprüfungen der linken Spalte der Tabelle 11 sind äquivalent mit den in der rechten Spalte genannten Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2021.
	(10) Äquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2022 (Tabelle 12):
	Die nach dem Curriculum idFd Novelle 2021 sowie der Novelle 2022 positiv abgelegten Lehrveranstaltungsprüfungen in der linken Spalte der Tabelle 12 sind äquivalent mit den in der rechten Spalte genannten Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novell...
	(11) Äquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2024 (Tabelle 13):
	Die nach dem Curriculum idFd Novelle 2022 sowie der Novelle 2023 positiv abgelegten Lehrveranstaltungsprüfungen in der linken Spalte der Tabelle 13 sind äquivalent mit den in der rechten Spalte genannten Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novell...
	(12) Äquivalenzliste zur Curriculumsnovelle 2025 (Tabelle 14):
	Die nach dem Curriculum idFd Novelle 2024 positiv abgelegten Lehrveranstaltungsprüfungen in der linken Spalte der Tabelle 14 sind äquivalent mit den in der rechten Spalte genannten Lehrveranstaltungen des Curriculums idFd Novelle 2025.
	(13) Curriculumsnovelle 2026 (Tabelle 15):
	Studierenden, die eine der Lehrveranstaltungen aus Tabelle 15 vor dem 1. Oktober 2026 positiv absolviert haben und diese nicht im Rahmen einer anderen Anerkennung verwendet haben, sind berechtigt, diese Lehrveranstaltung als Wahlfach anrechnen zu lassen.
	Äquivalenzlisten – Tabellen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15
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